
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Oldenburgische Blätter. 1817-1848
15 (1831)

26 (28.6.1831)

urn:nbn:de:gbv:45:1-780698

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-780698


Blättkt.Oldenburgische
26 . Dienstag , den 28. Junius i8zi^

Vorschlag zu einer Anleihe für die Stadt Oldenburg durch Inhaber-
Obligationen.

-^ ie große Bequemlichkeit , welche , bey
Staats - und bey Privatanleihen , die
Einrichtung der sogenannten Inhabers-
Obligationen darbietet , erweckte bey mir
die Idee , für unsere Stadt Oldenburg eine
ähnliche Anleihe in Vorschlag zu bringen.

Ich fertigte demnach , nach Anlei¬
tung einer , mir von dem Herrn SkaakSr.
Fischer mitqetheilten Urkunde , den nach¬
stehenden Entwurf nebst dessen Anlagen
an , den bereits mehrere Sachkundige bil¬
ligten , und welchen zuleßr auch noch der
Hr . StaatSr . Fischer seines Beysalls und
seiner Revision würdigte . Mit desto grö¬
ßerem Vertrauen darf ich es also wagen,
ihn dem Public » zur gütigen und nach¬
sichtsvollen Beurtheilnng vorznlegen.

Nach dieser Idee könnte von hiesi¬
ger Stadt die Aufnahme eines Capikals
von 2z oso Rthlr . zum Zweck des Ab¬
trags einer , zu g- Prscenr , mit der Ver¬
pflichtung zur halbjährigen Zinszahlung,
stehenden Capttalschuld bey des Prinzen
Peter Durchlaucht , welche im Jahr i8ro.
zur Bestreitung der Kosten des Casernen-

baues geliehen wurde , auf eine , dem Vor-
theil der Stadt sowohl , als dem des Pu,
blicums entsprechende Weise , bewirkt wer«
den . Es würde nämlich dieser Anleihe
eine Einrichtung gegeben , welche , außer
dem Vorlheil der strengsten hypothekari¬
schen Sicherheit , und der pünktlichsten
Zinszahlung , noch den Vorzug der größ¬
ten Einfachheit und Bequemlichkeit , in
Ansehung der Zinserhebung und des Ca-
pitalumjaßes , vor allen Prioatanleihen
voraus hat.

Es müßte nämlich über die ganze
Anleihe eine, mit allen gesetzlichen Er¬
fordernissen , der StaatSgenehmigung , der
hypothekarischen Jngrossation zureichender
städtischen Immobilien , versehene Schuld¬
verschreibung , ausgefertigt , und zur Si¬
cherheit des Anlehns , bey der Justizcanz-
ley deponirt werden . Von dieser Urkunde
mögten 250 Abdrücke zu machen sey»,
von welchen jeder die Eigenschaft einer
Partialschuldverschreibung von ioc > Rrhlr.
gegeben würde . Der Besitz einer solchen
Urkunde allein, rechtfertigt , ohne wei¬
tere Namensbestimmung und Cession , den
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Inhaber als einen Thcilhaber der Haupt¬
anleihe auf den Betrag von ioo Rthlr - ,
und gewährt sonach die größte Frcyhcit
in der Übertragung.

Der Inhaber kann sie verkaufen,
versehen , oder auch aufkündigen , sie kann
immer , wie baarcS Geld , von einer Hand
in die andere gehen . Wird sie gestohlen,
so muß ftcylich die Stadt auch dem Dieb
zahlen, , allein der Bestohlene kann durch
öffentliche Bekanntmachung sie schnell aus
dem CourS sehen , und sich an denjenigen
halten , der sie zur Zahlung anmcldct.
Wird dagegen eine dergleichen Obligation
durch Zufall vernichtet , so verliert der
Beschädigte nichts , denn sobald sie gesetz¬
lich mortisicirt ist , kann er eine Andere
erhalten.

Noch bequemer ist aber die Zinscr-
hebung . Der Obligation wären nämlich
gedruckte , dieselbe Nr . wie die Obliga¬
tion , enthaltende Zinöscheine beyzulegen.
So wie der ZinStermin fällig ist, bedarf
es keiner Vorlage der Urkunde , nicht ein¬
mal einer Quitung. Der Inhaber schnei¬
det den auf das laufende Jahr bezeichne-
ten Zins schein ab, und die Kämmerey be¬
zahlt gegen diesen Schein den ZinS.
Diese Zinöscheine können, eben so wie Pa¬
piergeld , von einer Hand in die andere
gehen.

Gesetzt es hätte jemand einem Han¬
delsmann z Rthlr . zu bezahlen , so wird
dieser sich recht gern gefallen lassen , einen
solchen Zinöschein , selbst wenn er noch
nicht fällig , sondern erst in Z bis 6 Mo¬
naten zahlbar wäre , an Zahlungsstatt
anzunchmen.

Da die Zinsen aus einer öffentlichen
Casse bezahlt werden , so können sie nie
einen Tag Zurückbleiben.

Diese Obligationen haben daher alle
Vorzüge vor Skaarspapiercn , Bankzettcln
und dergleichen Papiergeld , ohne deren
Nacht heile zu haben . Sie können
wohl im Cours steigen , daß sie
tragen , aber nie unter den Nennwerts)
fallen, weil sie aufkündlich sind « Sie
sind eine stets verkäufliche Waare , und
ihr Einzug ist nicht der mindesten Schrei-
bcrey und Weitläufigkeit , keiner ängstli¬
chen Sorge für Concurs und Hypothe¬
ken - Verlust , ausgesetzt.

Natürlich ist es aber , daß ein sol¬
ches sicheres Papier auch nur geringe Zin¬
sen darbietcn kann , da die Sicherheit und
Bequemlichkeit des Besitzes diesen gerin¬
gen Zins wieder erseht ; ich glaube dem¬
nach , daß ein solches , so sicher und wohl
sundirres Papier gerne genommen wer¬
den wird , wenn cs auch nur z Proc.
Zinsen kragen sollte.

Oldenburg, den iZ . Jun . igzi.
I . I . H.

Entwurf zu einer Partial-
Schuldverschreibung.

Wir Bürgermeister und Nach der
Stadt Oldenburg urkunden und bekennen
hiemit , Namens der Stadt Oldenburg,
daß wir zum Abtrag einer Schuld an
die Capitalcasse Sr . Durchlaucht des
Prinzen Peter von Oldenburg von 25,000
Rthlr . ( welche im Jahr 1820. unter
Landesherrlicher Genehmigung zum Ca-
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sernenbau aufgeliehen ist ) unter beyger
druckker protocollarischer Zustimmung des
bürgerlichen Collegiums sub Nr . t . ein
andsrweites Anlehn von 25,000 Rthlr.
Gold in Pistolen zu 5 Rthlr . und zwar
in Partial - Obligationen zu 250 Stück
a ioo Rthlr . Lumina 25,000 Rthlr.
unter fortlaufenden Nummern von 1 bis
250 beydes incl . , aufzunehmen beschlos¬
sen haben , wozu wir auch die hier su .s>
Nr . 2 . beygeoruckte allerhöchste Appro¬
bation erwirkt haben.

In Folge dieser Capitalaufnahme
erklären wir , Namens der Stadt Olden¬
burg , daß wir gegen Aushändigung der
von uns ausgefertigten Partial - Schuld¬
scheine als : von 250 Stück a roo Rthlr.
von Nr . i . bis 250 . die darin benann¬
ten Summen richtig empfangen , und zum
Nutzen der Stadt , nämlich zum Abtrag
der 25,000 Rthlr . Schulden , an ,Sr.
Durchlaucht des Prinzen Perer von Ol¬
denburg Capitalcasse , verwandt haben.

Demnach erkennen wir jeden Inha¬
ber einer solchen Urkunde als Theilhaber
des obgedachren Anlehns unter folgenden
näheren Bestimmungen:

1 ) Wir versprechen dieses Anlchn
mit z Proc . jährltch zu verzinsen , und
können diese Zinsen bey dem jedesmaligen
Kämmerer in Oldenburg am t . Jan . je¬
den Jahrs erhoben werden , und zwar ge¬
gen Abgabe der jeder Obligation vorläu¬
fig auf 5 Jahre beyliegenden Zinsscheine.

2) Die Kündigungsfrist ist beyder-
seitS halbjährig , und geschieht bey dem

zeitigen Kämmerer , der auch die Auszah¬
lung des Capitals bey Verfall hier i«
Oldenburg leistet.

3) Zur Sicherheit dieses Anlehns
von 25 .000 Rthlr . Gold nebst Zinsen
und etwaigen Kosten coiisticnirei der Ma¬
gistrat , in Beziehung auf die Anlage
Nr . 2 . die sämtlichen städtischen Jmmo,
bilien , welche nach den beygedruckten An¬
lagen 8nk Nr . Z . und 4 . zu einem
Werthe von 5616 t Rthlr . eidlich geschäht
sind , so wie alle übrigen städtischen Ger
fälle und Einnahmen jeder Art zur gene¬
rellen Hypothek , und bewilligt deren In,
grossation.

4 ) Die Original - Schuldverschrei¬
bung und das Jngrossations - Dokument
über diese ar .ooo Rthlr . sind , so wie
alle übrige Originale der beygedruckteu
Anlagen , zur Sicherheit aller Theilhaber
bey hiesiger Grvßherzoglichen Jnstizcanz-
ley deponirt , worüber der Depositen -Schem
sich sul , Nr . 5 . beygedruckt findet.

5 ) Der hier 8uk Nr . 6 . beyge-
druckte Jngroffakions - Extract beweist , daß
außer diesem Anlehn , weiter keine Hypo¬
theken auf die Stadt haften.

6 ) Sollte eine Partial ? Schuldobli¬
gation verloren gehen , so wird dem Ei-
genrhümer , unter Voraussetzung der er¬
forderlichen Legitimation , und der gesetz¬
lichen Sicherheitsmaßregsln , vorgängig
einer förmlichen Momfication der abhan¬
den gekommenen Urkunde , eine neue zu¬
gesichert.

7) Die Zinsscheine auf 5 Jahre



Z04

sind jeder Urkunde beygegeben , und es sol¬
len nach Ablauf dieser Zeit , wenn das

Capital länger stehen bleibt , gegen Vor¬

zeigung der beygedruckten Zinötalsns,
Neue ausgegeben werden.

Unter Entsagung aller Einreden , na¬

mentlich des nicht baar erhaltenen Geldes,
erklären wir , kraft der uns znstehenden
gesetzlichen und obrigkeitlich anerkannten

Repräsentation , die Stadt Oldenburg
nochmals als die wahre und unbedingte
Schuldnerin der vorgedachten Anleihe in

Partialobligationen von zusammen 25,000
Rthlr . Gold , und erkennen im Nichtzah¬
lungsfalle die Großherzogliche Justizcanz-
ley als zuständige Rechtsbehörde derge¬
stalt , daß jeder Inhaber der vorerwähn¬
ten Partialobligationen seine Forderung,
und zwar im unbedingten Mandarspro-
ceffe , gegen die Stadt gellend machen
kann.

Urkundlich unserer eigenhändigen Un¬
terschriften und beygedruckten städtischen
Jnsiegels . So geschehen Oldenburg den
i . Jan . i8Z2.

Parrial - Obligation
für 100 Rthlr . Gold in Ldor n 5 Rthlr.

Nr . roz.

Inhaber dieser Partial r Obligation
wird als Teilhaber von Einhundert
ThalerGold an dem vorgenannten An-
lehn von 25000 Rthlr . Gold hiedurch
anerkannt , und ihm die , in der obigen
Urkunde versicherten Gerechtsame hienüt-
telst eingeräumt , und die ingrossirke Hy¬
pothek überwiesen . Jmgleichen wird die
getreue Uebereinstimmung des abgcDruck-
ken SchnlddocumentS nebst den sämtlichen
Anlagen hiemit beglaubigt . So gesche¬
hen Oldenburg auf dem Nachhause den
i . Jan . I8Z2.

Anlagen.
Nr . 1»

Oldenburg auf dem Nachhause . 6 . 6.

Protoeoll über die Zustimmung des bürgerlichen Collegiums zur anderweiten
Anleihe von 25,000 Rthlr . in Partial - Oöligationen.

Nr . 2.

Die höchste Genehmigung zur anderweiten Anleihe von 25,020 Rthlr . , auch
daß zur Sicherheit dieser Surmne das ganze städtische Vermögen verhypochecirt wer¬
den könne.
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Nr . 3.

Znv en ta riu M der , der Stadt Ol¬
denburg gehörigen Grundstücke . ^

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

12

13
14

15
16
17
18

IS
20

21
22 -,

23

24
25

2§
27

Die Haarenbleiche . . . . . . .
Die dahinter belegene Bullenwisch . .
Die große Stauweide . . . . . .
Die beyden vormals Bardewyks - Weiden.
Die beyden am Milchbrink belegenen Wei¬

den , mit den Anschlägen . . . .
Die ehemaligen von Mucks Weiden . .
Der Anwachs bey der Drögte . . .
Das Nedderhemd . .
Der emgeftiedigte kleine Lü Placken am

Eerberhofe . . . . . . . .
Die eingefciedigte Stadtsgememheit . .
Der Placken zwischen der Haarevmühle und

dem Rummelwege . . . . . . . .
Der Placken nördlich an her Chaussee , nach

Wehnen , Nr . 6 . . . . . . . .
Der 2te Placken daselbst , Nr . 5 - . -
Der Placken südlich daselbst an der Wech-
t loyer Backe , Nr . 4 . . . . . . .
Der Placken daneben , Nr . 3 . . . , .
Der Placken daneben , Nr . 2 . . . . .
Der Placken daneben , Nr . 1 . . . .
Die Bullenwisch hinter dem - Placken Nr.

4 .
'

belegen . . . . . . . . .
Der Zuschlag vor der Kuhhirtenweide
Die Weidenpflanzung nebst der alten Graft

zwischen der Bleiche und dem Rümmel-
wege . .

Der Zuschlag neben der Halbmeisterey .
Der Zuschlag jenseits Harms Wirthshaus

bey Spiesken Kamp . . . . . .
Der Zuschlag diesseits Seiler Wremcken

Wohnung . .
Der Zuschlag vor dem alten Stadtsbusch .
Der im Jahr 1830 . neu angelegte Fuh¬

renkamp neben Alcxandershaus . .
Der neue Stadtsbusch daselbst . . . .
Der alte Stadtsbusch . .

EtHßeH
nach 1

Scheffel 1
jEinsaat . Z

a s
szo O.R.ß

32
32
64
24

Wekty
g

Scheffel
Einsaat.

Summa
des

WetthS.
Jetziger

i Heuerpreis.

40
18
15
12

14
943

Rt.

SO
25
45.
45

40
35
20
35

20

16 Z 20

25
25

38
32
30
22

16
20

10
4

10
86

213

12
12

19
10
10
10

25
10

10
8

10

10
10

11
15
15

Gr. Z Rt.

1600
800

2880
1080

1600
630
300
420

30
7544 ^

320

300
300

389
320
309
220

400
200

100
32.

20

IO
80

110
1290
3195

Gr.

jL446i

M.

^
300

140
42

50
20

5

90

15

12
12

13.
12
11
10

14

Gr.

48
3S

36

488uiuma 1696,
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Ord.
Nr.

r

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

Nr . 4.

Jnv ^ ntarium der , der Stadt Oldenburg ge-
gehörenden Gebäude.

Das Rathhaus . . . . . . .
Die Stadtswaage.
Die Rathsbude .
Der Rathskeller
Die Börse . . . . . . .
Der Schütting
Der Stall . . .
Das Material - und Sprützcnhaus an der Schöttingsstraße
Das Sprützenhaus am Haarenthore . .
Die Wache am Haarenthore . . .
Die Wache am Heiljgengeistthoce . . . .
Die Wache am Stauthore.
Der Lappan . . . . . . .
Die ehemalige Rathsdiener - Wohnung .
Das Pfarrhaus an . der Haarenstraße
Der Stall dabey . . . . . .
Das Schulhaus an der Haarenstraße
Das Schulhaus am Panzenberge . . . .
Das Bleicherhaus aus der Haarenbleiche nebst Trockenhaus

und Waschhaus . . . . . .

Lumma Gold

Im Ĵahr 1826 . ist auf dem Stau jenseits der
Mühle ein Kalkofen und Löschhaus erbaut für ciros
1100 Rthlr.

Der Ertrag ldavon war von 1826 . bis 1830 . also
für 5 Jahre Brutto . . . . 298 Rthlr.

An Reparaturen gehen ab . . 51 Rthlr.

bleibt Netto Ertrag . . . 247 Rthlr.

mithin jährlicher Ertrag im Durchschnitt 49Z- Rthlr.
Die Stadtswüppe liefert einen jährlichen Pachtertrag

von 80 Rthlr.

Brandrassen-
Taratum.

Rt. Gr.

Jetziger
Miethpreis.

Rt . Gr.

6700
500
500

3000
800
700
809

1000
1000

700
900
700

5000

400
230
165

15

^
200

150
52

400
3700
2800

1400

30600 1232

I
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Nr . 5.

Ist der Depositen - Schein der Justiz - Canzley.

Nr . 6.

Ist der Jngrossations - Extract.

Vierter Z i n s sch e i n.

über — oto.

von 1835 . bis dahin 1836 .
'

Fünfter Zinssch ei n.

über — etoZ

von 1836 . bis dahin 1837.

Z i nsta l 0 n,

gegen dessen Abgabe dem Inhaber der Partial¬
obligation Nr . 163 . über 100 Rthlr . , der un¬
term I . Jan . 1832 . aufgenommenen Anleihe
der Stadt Oldenburg , neue Zinsscheine vom I.
Jan . 1837 . an laufend , zugestellt werden sollen.

Oldenburg , 1 . Jan . 1832.

(Siegel .) Bürgermeister u . Rath.

Erster Zi ns schein.
über 3 Rthlr . in Gold , welche in Folge Par¬
tialobligation Nr . 103 . über 100 Rthlr . der
unterm I . Jan . 1832 . aufgenommenen Anleihe
der Stadt Oldenburg gegen Abgabe dieses Zins¬
scheins als Jahreszins vom I . Jan . 1832 . bis
dahin 1833 . bey hiesiger Stadtkammerey zu er¬
heben sind.

Oldenburg , den I . Jan . 1832.

( Siegel .) Bürgermeister u . Rath.

Zweyter Z i n s s ch e i n.
über etc.

von 1833 . bis dahin 1834.

Dritter Zinsschein,
über —- etc.

von ) 834 . bis dahin 1835.
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Bemerkungen hinsichtlich der uns bevorstehenden Erndte.
aus den auswärtigen Zeitungen her-

vorgchet , daß , so wie hier zu Lande,
auch in ganz Deutschland, England re.
der Winterrocken durch die im May ein-
getretenen Nachtfröste sehr gelitten hat,
und dadurch vielleicht auch . für künftiges
Jahr ein fühlbarer Getrcidemangel Statt
haben kann , so wäre zu wünschen , daß
in unserm Großherzogthum aus jedem
Amte etwas Näheres über den Stand
der Früchte bekannt gemacht würde , da¬
mit die Erwartungen hinsichtlich der kom¬
menden Erndte gehörig festgestellt werden
könnten.

Hier im Amte Rastede hat der Frost
vielen Schaden gebracht und besonders
den früh gesäeten Nocken getroffen ; der
später gesäere hatte noch keine Achten
uyd ist deshalb verschont geblieben. Der
Schaden ist meistens strichweise geschehen.
So ist mir z . B . zu Nethen von einem
Zo Scheffel Saat großen , mit vorzüglich
schönem Rocken bewachsenen Kamp zwey
Dritthcil erfroren , und dieses Geschick
hat auch viele meiner Nachbaren betrof¬
fen . Moorrocken der ohnehin sehr dünn
und spitz stand hat auch sehr gelitten , so
daß es mit - der so viel versprechenden
Rockenerndke leider nicht zum Besten aus¬
sieht. Sommcrfrüchte sind viel gefäet
und stehen znm Theil gut. Brrchweizen
besonders kann , wenn die Witterung bis
zur Erndte günstig bleibt , einen Theil
des Schadens ersetzen . Denn hier im

Hahn»

Amte ist mehr wie jemals von dieser
Frucht bestellt worden , da die Witterung
zum Moorbrennen so außerordentlich gün¬
stig war , und die Noch, die aus der letz¬
ten Erndte entstanden , den Landmann
überaus thäng gemacht hakte. Saat,
obgleich sehr theuer , war hinlänglich vor¬
handen , unerachtet man dafür Besorg¬
nisse gehegt hakte«

Der Schaden welcher den Garten-
früchlen zugefügt wurde ist zu verschmer¬
zen, da solcher zum Theil durch das Nach¬
pflanzen wieder gut gemacht werden kann,
nur weiße Bohnen machen eine Ausnahme,
da zum Nachpflanzen keine vorhanden
waren.

Die Obstbäume haben so sehr gelit¬
ten , daß von Aepftln Nichts zu hoffen
ist . Birnen , Kirschen , Pflaumen , Pfir¬
sichs rc . hatten zum Theil sich gesetzt und
scheinen also noch etwas zu versprechen.

Mögen die zum Theil trüben Aus¬
sichten den Mnrh meiner Mitbürger nicht
zu sehr Niederschlagen , sondern mögen sie
mir Geduld das Beste erwarten ! Die
Mitglieder der LandwirthfchaftS - Gesell¬
schaften , welche seit geraumer Zeit wenig
über diese Gegenstände in den Blättern
mitgstheilr haben , da ihre Versammlun¬
gen selten zu werden scheinen , können
viel zur Beruhigung durch Rath und
Thar beytrageu.

de Consser.
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